
IV. Zahlungs- und Verrechnungsverträge
Hervorzuheben ist lediglich das durch Notenwechsel vom 17- Ok-

tober 1934 zwischen Griechenland und Rumänien abgeschlossene Zah-

lungsabkomMen 7), in dem Ansätze zu einem mehrseitigen Clearing
in der Bestimmung sichtbar werden, die der rumänischen National-

bank das Recht gibt, über aus dem gegenseitigen Warenverkehr entstan-

dene, nicht transferierbare Guthaben in Griechenland durch Zession

an einen dritten Staat zu verfügen, der mit Griechenland in einem

Clearing-&apos;V steht. Auch die Bestimmung, daß die Hälfte der

rumänischen Einfuhr nach Griechenland durch die Ausfuhr griechischer
Waren nach Rumänien ausgeglichen werden soll, unterscheidet dieses

Abkommen von der Mehrzahl der übrigen 8).
Der zur Prüfung des Systems der Clearing-Verträge eingesetzte

Völkerbund-sausschuß 9) hat seine Arbeiten mit einem Bericht

abgeschlossen, in dem zwar die Nützlichkeit des Clearings zur Verhin-

derung noch größerer Stockungen im internationalen Handelsverkehr

anerkannt, aber der Wunsch ausgesprochen wird, das Clearing-System
durch wirksamere handelspolitische Maßnahmen zu ersetzen und keine

neuen Verträge solcher Art mehr abzuschließen,0).
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